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Bekanntmachung gemäß § 108 Absatz 5 Satz 2 des Hamburgischen Hochschulgesetzes vom 18. Juli 2001 
(HmbGVBl., S. 171), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 16. November 2010 (HmbGVBl., S. 605). 
 
Im Hochschulanzeiger der HafenCity Universität Hamburg, dem hochschulinternen Verkündungsblatt, werden 
Satzungen, Ordnungen und Richtlinien sowie andere Mitteilungen der Hochschule, die nicht im Amtlichen An-
zeiger der Freien und Hansestadt Hamburg gemäß § 108 Abs. 5 Satz 1 HmbHG veröffentlicht werden müssen, in 
geeigneter Weise bekannt gegeben.  
 
Der Hochschulanzeiger wird ausschließlich auf der Internetseite der HCU Hamburg veröffentlicht.  
 
Die in dieser Ausgabe veröffentlichten Satzungen, Ordnungen und Richtlinien sowie andere Mitteilungen der 
Hochschule, werden durch diesen Hochschulanzeiger bekannt gegeben und treten am Tag dessen Veröffentli-
chung in Kraft.  
 
Eine Druckversion des Hochschulanzeigers steht im Justiziariat der HCU Hamburg sowie im IMZ Informations- 
und Medienzentrum der HCU zu Einsichtnahme zu Verfügung. 
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37 Satzung für die Vergabe von Deutschlandstipendien der HafenCity Universität Hamburg  
vom 11. Mai 2011 
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Satzung für die Vergabe  
von Deutschlandstipendien 

der HafenCity Universität Hamburg 

Vom 11. Mai 2011 

Zur Regelung der Vergabe von Stipendien nach 
dem Stipendienprogramm-Gesetz (StipG) vom 
21. Juli 2010 (BGBl. 2010, Teil 1, S. 957) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 
2010 (BGBl. 2010, Teil 1, S. 2204), hat der Hoch-
schulsenat der HafenCity Universität Hamburg 
(HCU) auf Grund von § 85 Absatz 1 Nummer 1 
des Hamburgischen Hochschulgesetzes 
(HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom  
16. November 2010 (HmbGVBl. S. 605) am  
11. Mai 2011 die nachfolgende Satzung be-
schlossen:  

§ 1 Zweck des Stipendiums 

Zweck des Stipendiums ist die Förderung  
begabter Studierender, die hervorragende 
Leistungen in Studium oder Beruf erwarten 
lassen oder bereits erbracht haben.  

§ 2 Förderfähigkeit 

Gefördert werden kann, wer im Erststudium bis 
zum Abschluss eines weiterführenden Stu-
diengangs oder zum Beginn des Bewilligungs-
zeitraums an der HCU immatrikuliert ist.  

§ 3 Umfang der Förderung 

(1) Die Höhe des Stipendiums beträgt monat-
lich 300,00 €.  

(2) Das Stipendium darf weder von einer Ge-
genleistung für den privaten Mittelgeber noch 
von einer Arbeitnehmertätigkeit oder einer 
Absichtserklärung hin-sichtlich einer späteren 
Arbeitnehmertätigkeit abhängig gemacht wer-
den.  

§ 4 Bewerbungs- und Auswahlverfahren 

(1) Das Präsidium schreibt durch Bekanntgabe 
an allgemein zugänglicher Stelle in geeigneter 
Form, insbesondere auf der Internetseite der 
HCU, die Stipendien jeweils zum Wintersemes-
ter aus.  

(2) In der Ausschreibung werden bekannt ge-
macht:  

1. die voraussichtliche Zahl der Stipendien,  

2. ob und welche Stipendien für bestimmte 
Fachrichtungen oder Studiengänge festgelegt 
sind,  

3. der regelmäßige Bewilligungszeitraum,  

4. welche Bewerbungsunterlagen (Absatz 3 
und 4) einzureichen sind,  

5. die Form der Bewerbung und die Stelle, bei 
der sie einzureichen ist,  

6. der Tag, bis zu dem die Bewerbung einzurei-
chen ist,  

(3) Die Bewerbung erfolgt für das Studienfach, 
in dem die Einschreibung erfolgt oder bean-
tragt ist. Die Bewerbung ist schriftlich an die in 
der Ausschreibung angegebene Adresse zu 
richten. Sie kann auch elektronisch über das 
Internet an die in der Ausschreibung angege-
bene E-Mail-Adresse übersandt werden.  

(4) Mit dem Antrag auf ein Stipendium sind 
folgende Bewerbungsunterlagen einzureichen:  

1. ein Motivationsschreiben im Umfang von 
höchstens zwei Seiten,  

2. ein tabellarischer Lebenslauf,  

3. das Zeugnis über die Hochschulzugangsbe-
rechtigung, bei ausländischen Zeugnissen eine 
auf das deutsche System übertragbare Über-
setzung und Umrechnung in das deutsche 
Notensystem,  

4. der Nachweis über eine besondere Qualifika-
tion, die zum Studium in dem jeweiligen Studi-
engang an der HCU berechtigt,  

5. von Bewerbern um einen Masterstudienplatz 
das Zeugnis über einen ersten Hochschulab-
schluss sowie weitere Leistungsnachweise 
entsprechend den Zulassungs- und Auswahl-
bestimmungen für den Masterstudiengang,  

6. Nachweise über bisher erbrachte Studienleis-
tungen,  

7. Praktikums- und Arbeitszeugnisse sowie 
Nachweise über besondere Auszeichnungen 
und Preise, sonstige Kenntnisse und weiteres 
Engagement.  

Falls die Bewerbungsunterlagen nicht in deut-
scher oder englischer Sprache abgefasst sind, 
ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung in 
deutscher Sprache beizufügen. Nicht frist- und 
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formgerecht eingegangene Bewerbungen 
finden im Auswahlverfahren keine Berücksich-
tigung.  

§ 5 Stipendienauswahlausschuss 

(1) Aus den form- und fristgerecht eingereich-
ten Bewerbungen wählt der Stipendien-
auswahlausschuss mit den Auswahlkriterien 
nach Absatz 5 die Bewerbungen aus, die in die 
Förderung aufgenommen werden können und 
weitere Bewerbungen, die in einer von ihm 
festgelegten Reihung nachrücken, wenn in die 
Auswahl aufgenommene Bewerbungen nach-
träglich zurückgezogen oder aus sonstigen 
Gründen nicht bewilligt werden können.  

(2) Dem Stipendienauswahlausschuss gehören 
folgende Mitglieder an:  

1. die Präsidentin oder der Präsident oder eine 
von ihr oder ihm bestellte Person als Vorsitzen-
der oder Vorsitzende kraft Amtes und  

2. die oder der Gleichstellungsbeauftragte kraft 
Amtes,  

3. drei Mitglieder der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer nach § 10 
Absatz 1 Nummer 1 HmbHG für eine Amtszeit 
von drei Jahren,  

4. eine Studierende oder ein Studierender für 
die Amtszeit von einem Jahr,  

5. mit beratender Stimme bis zu zwei Vertrete-
rinnen und Vertreter der privaten Mittelgeber 
für eine Amtszeit von einem Jahr, wobei jeder 
Mittelgeber mit höchstens einer Person teil-
nimmt.  

Der Hochschulsenat wählt auf Vorschlag der 
Präsidentin oder des Präsidenten die Mitglieder 
nach Satz 1 Nummer 3 bis 5.  

(3) Für jedes Wahlmitglied wird eine Stellvertre-
terin oder ein Stellvertreter gewählt. Die Wie-
derwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied oder 
ein stellvertretendes Mitglied vorzeitig aus, so 
wird für den Rest der Amtszeit ein neues Mit-
glied oder ein neues stellvertretendes Mitglied 
gewählt.  

(4) Der Stipendienauswahlausschuss ist be-
schlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende 
und mindestens drei weitere stimmberechtigte 
Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden 
mit den Stimmen der Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme der oder des Vorsit-
zenden.  

(5) Auswahlkriterien sind:  

1. für Studienanfängerinnen und Studienan-
fänger  

a) die Durchschnittsnote der Hochschulzu-
gangsberechtigung unter besonderer Berück-
sichtigung der für das gewählte Studienfach 
relevanten Einzelnoten oder  

b) die besondere Qualifikation, die zum Studi-
um in dem jeweiligen Studiengang an der HCU 
berechtigt.  

2. Für bereits immatrikulierte Studierende die 
bisher erbrachten Studienleistungen, insbe-
sondere die erreichten ECTS-Punkte oder Er-
gebnisse einer Zwischenprüfung, für Studie-
rende eines Masterstudiengangs auch die Ab-
schlussnote des vorausgegangenen Studiums.  

Bei der Gesamtbetrachtung des Potentials der 
Bewerberin oder des Bewerbers sollen außer-
dem insbesondere berücksichtigt werden:  

1. besondere Erfolge, Auszeichnungen und 
Preise, eine vorangegangene Berufstätigkeit 
und Praktika,  

2. außerschulisches oder außerfachliches Enga-
gement wie eine ehrenamtliche Tätigkeit, ge-
sellschaftliches, soziales, hochschulpolitisches 
oder politisches Engagement oder die Mitwir-
kung in Religionsgesellschaften, Verbänden 
oder Vereinen,  

3. besondere persönliche oder familiäre Um-
stände wie Krankheiten und Behinderungen, 
die Betreuung eigener Kinder, insbesondere als 
alleinerziehendes Elternteil, oder pflegebedürf-
tiger naher Angehöriger, die Mitarbeit im fami-
liären Betrieb, studienbegleitende Erwerbstä-
tigkeiten, familiäre Herkunft oder ein Migrati-
onshintergrund.  

(6) Vor Beginn des Auswahlverfahrens werden 
vom Stipendienauswahlausschuss die Kriterien 
der Vergabe festgelegt und auf der Internetsei-
te der HCU im Hochschulanzeiger veröffent-
licht.  

§ 6 Bewilligung 

(1) Das Präsidium bewilligt die Stipendien auf 
der Grundlage der Auswahlentscheidung des 
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Stipendienauswahlausschusses für einen  
Bewilligungszeitraum von einem Jahr.  

(2) Die Bewilligung eines Stipendiums umfasst 
die Entscheidung über den Bewilligungszeit-
raum, die Höhe des Stipendiums sowie die 
Förderungsdauer. Die Förderungshöchstdauer 
richtet sich nach der Regelstudienzeit im jewei-
ligen Studiengang. Der Bewilligungsbescheid 
legt die weiteren Begabungs- und Leistungs-
nachweise fest, welche die Stipendiatin oder 
der Stipendiat erbringen muss, um der Hoch-
schule die jährliche Begabungs- und Leis-
tungsüberprüfung zu ermöglichen sowie den 
Zeit-punkt, zu dem diese Nachweise vorzule-
gen sind.  

(3) Als weitere Begabungs- und Leistungs-
nachweise können verlangt werden:  

1. Bescheinigungen über die im Rahmen des 
Studiums erbrachten Leistungen (insbesondere 
Prüfungen, Praktika, Auslandsaufenthalte, Ex-
kursionen), die Aufschluss über die Qualität der 
Leistung geben;  

2. Kurzgutachten einer oder eines Lehrenden, 
bei dem oder der mindestens eine Prüfungs-
leistung abgelegt wurde;  

3. kurze Darstellung der Stipendiatin oder des 
Stipendiaten über die weitere persönliche Ent-
wicklung seit Bewilligung des Stipendiums 
oder seit der letzten Überprüfung, bezogen auf 
das Studium, ggf. unter Einbeziehung beson-
derer persönlicher oder familiärer Umstände.  

(4) Die weiteren Begabungs- und Leistungs-
nachweise sind bis zu dem im Bewilligungsbe-
scheid festgesetzten Termin vollständig vorzu-
legen. Bei rechtzeitiger Vorlage wird über die 
Verlängerung der Bewilligung von Amts wegen 
entschieden.  

(5) Die Bewilligung und die Verlängerung einer 
Bewilligung erfolgen schriftlich und unter dem 
Vorbehalt, dass für den Bewilligungszeitraum 
private und öffentliche Stipendienmittel zur 
Verfügung stehen.  

(6) Die Auszahlung des Stipendiums setzt vo-
raus, dass die Stipendiatin oder der Stipendiat 
an der HCU immatrikuliert ist. Wechselt der 
Stipendiat oder die Stipendiatin während des 
Bewilligungszeitraums die Hochschule, wird 
das Stipendium entsprechend der bisherigen 
Bewilligung ein Semester lang fortgezahlt. 

Maßgeblich ist die Semesterdauer an der HCU. 
Die Bewerbung um ein erneutes Stipendium 
an der neuen Hochschule ist möglich.  

(7) Das Stipendium wird auch während der 
vorlesungsfreien Zeit und, abweichend von 
Absatz 6, während eines fachrichtungsbezoge-
nen Auslandsaufenthalts gezahlt.  

§ 7 Verlängerung der Förderungshöchst-
dauer, Beurlaubung 

(1) Verlängert sich die Studiendauer aus 
schwerwiegenden Gründen, wie zum Beispiel 
einer Behinderung, einer Schwangerschaft, der 
Pflege und Erziehung eines Kindes oder eines 
fachrichtungsbezogenen Auslandsaufenthalts, 
so kann die Förderungshöchstdauer auf Antrag 
verlängert werden.  

(2) Während der Zeit einer Beurlaubung vom 
Studium wird das Stipendium nicht gezahlt. Bei 
Wiederaufnahme des Studiums im Anschluss 
an die Beurlaubung wird der Bewilligungszeit-
raum des Stipendiums auf Anzeige des Stipen-
diaten oder der Stipendiatin angepasst. Die Zeit 
der Beurlaubung wird auf die Förderungsdauer 
nicht angerechnet.  

§ 8 Beendigung 

Das Stipendium endet mit Ablauf des Monats, 
in dem die Stipendiatin oder der Stipendiat  

1. die letzte Prüfungsleistung erbracht hat,  

2. das Studium abgebrochen hat,  

3. die Fachrichtung gewechselt hat oder  

4. exmatrikuliert wird.  

Wechselt die Stipendiatin oder der Stipendiat 
während des Bewilligungszeitraums die Hoch-
schule, endet das Stipendium mit Ablauf des 
Semesters, für welches das Stipendium nach § 
6 Absatz 6 oder 7 fortgezahlt wird.  

§ 9 Widerruf 

Die Bewilligung des Stipendiums soll mit min-
destens sechswöchiger Frist zum Ende eines 
Kalendermonats widerrufen werden, wenn die 
Stipendiatin oder der Stipendiat der Pflicht 
nach § 10 Absatz 2 und 3 nicht nachgekom-
men ist oder entgegen § 4 Absatz 1 des 
Stipendienprogramm-Gesetzes eine weitere 
Förderung erhält oder die Hochschule bei der 
Prüfung feststellt, dass die Eignungs- und Leis-
tungsvoraussetzungen für das Stipendium 
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nicht mehr fortbestehen. Ein rückwirkender 
Widerruf der Bewilligung ist insbesondere im 
Fall der Doppelförderung möglich, ferner in 
den Fällen, in denen die Bewilligung auf fal-
schen Angaben der Stipendiatin oder des Sti-
pendiaten beruht.  

§ 10 Mitwirkungspflichten 

(1) Die Bewerberinnen und Bewerber haben 
die für das Auswahlverfahren notwendigen 
Mitwirkungspflichten zu erfüllen, insbesondere 
die zur Prüfung der Eignungs- und Leistungs-
voraussetzungen erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und Nachweise zu erbringen.  

(2) Die Stipendiatinnen und Stipendiaten ha-
ben alle Änderungen in den Verhältnissen, die 
für die Bewilligung des Stipendiums erheblich 
sind, unverzüglich mitzuteilen.  

(3) Die Stipendiatinnen und Stipendiaten ha-
ben der Hochschule die für Erfüllung ihrer Aus-
kunftspflicht gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 1, 
Absatz 4 des Stipendienprogramm-Gesetzes 
erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen.  

§ 11 Veranstaltungsprogramm 

Die HCU fördert den Kontakt der Stipendiatin-
nen und Stipendiaten mit den privaten Mittel-
gebern in geeigneter Weise, insbesondere 
durch besondere gemein-same Veranstaltun-
gen. Die Stipendiatin oder der Stipendiat ist zur 
Nutzung von Angeboten zur Pflege des Kon-
takts mit privaten Mittelgebern nicht verpflich-
tet. Bei der Gestaltung des Veranstaltungspro-
gramms ist sicher zu stellen, dass das Stipendi-
um nicht von einer Gegenleistung abhängig 
gemacht wird (§ 3 Absatz 2).  

§ 12 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Hochschulanzeiger der HCU in 
Kraft.  

Hamburg, den 23. Juni 2011 
HafenCity Universität Hamburg 
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